
 
 

 

 

 

Das Amtsblatt wird vom Amt Arensharde herausgegeben. Es erscheint jeden Freitag, sofern Veröffentlichungen 
vorliegen. Fällt das Erscheinungsdatum auf einen Feiertag, Heiligabend oder Silvester, so erscheint das Amtsblatt an 
dem davorliegenden Werktag. Das Amtsblatt ist beim Amt Arensharde zu folgenden Bedingungen erhältlich: 
Abonnement gegen Erstattung der Portokosten, Einzelbezug: unentgeltliche Abgabe bei Abholung in der 
Amtsverwaltung 

 

 
 
Amtliches Bekanntmachungsblatt  
des Amtes Arensharde, des Zweckverbands 
Gemeinschaftskläranlage Silberstedt, des Breitbandzweck- 
verbands Mittlere Geest und der Gemeinden Bollingstedt, 
Ellingstedt, Hollingstedt, Hüsby, Jübek, Lürschau, Schuby, 
Silberstedt und Treia 
 
 

 

05. Februar 2026 Jahrgang 18 Nr. 06/2026 

 
Veröffentlichungen in dieser Ausgabe 
 

Seite 56 
Einladung zur 9. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen 

und gemeindliche Ver- und Entsorgung der Gemeinde Schuby 

Seite 58 
Einladung zur 10. öffentlichen Sitzung des Kindertagesstättenausschusses 
der Gemeinde Bollingstedt 

Seite 60 Einladung zur 17. öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung Hüsby 

Seite 62 
Einladung zur Sitzung des Schulleiterwahlausschusses des Amtes 
Arensharde 

Seite 63 

Bekanntmachung der Gemeinde Jübek - Veröffentlichung im Internet des 

Entwurfs über die 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 

„Hochmoor“ der Gemeinde Jübek nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Seite 67 
Bekanntmachung der Widmungsverfügung für die Straßen „An der Bahn“, 
„Breewisch“ und „Engacker“ der Gemeinde Schuby 

Seite 70 
Bekanntmachung der Einziehungsverfügung über ein Teilstück der 
öffentlichen Straße „Langredder“ der Gemeinde Schuby 

Seite 72 
Bekanntmachung der 3. Nachtragssatzung zur Straßenreinigungssatzung 
der Gemeinde Schuby 

 
 

 

 

 

 

 



 
 56  
 

 

 
 

B E K A N N T M A C H U N G 

 

Gemeinde Schuby                                                         Schuby, den 30.01.2026 

                
 

 

E i n l a d u n g 

Zur 9. öffentlichen Sitzung des 

 

Ausschusses für Umweltfragen und gemeindliche Ver- und Entsorgung 

 

am Dienstag, dem 17. Februar 2026, um 19:30 Uhr, 

in das Sportlerheim Schuby, 

werden Sie hiermit eingeladen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Arnd Eichler        Petra Schulze 
Vorsitzender      Bürgermeisterin 
  

 

Tagesordnung: 

 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

2. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der 

Sitzung vom 14.10.2025 

3. Änderungsanträge zur Tagesordnung 
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4. Einwohnerfragestunde 

5. Eingaben und Anfragen 

6. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung vom 

14.10.2025 

7. Bericht des Ausschussvorsitzenden  

8. Regenwasserkanalisation: Aktueller Sachstand und Planung 

9. Fremdwassereintrag in die Abwasserkanalisation: Sachstand – Firma 

Unitechnics, Herr Daniel Jehring 

10. Filmung und Digitalisierung Schmutzwassernetz  

11. Mitteilungen  

12. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 

 

Zu Punkt 12. wird Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt. 
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B E K A N N T M A C H U N G 
 

 

GEMEINDE BOLLINGSTEDT 
- Der Bürgermeister - 

- Kindertagesstättenausschuss -  
 

 

 

Bollingstedt, den 02.02.2026 

 

 

E i n l a d u n g 

 

Zur 10. öffentlichen Sitzung des 

Kindertagesstättenausschusses 

am Montag, dem 16. Februar 2026, um 19.15 Uhr, 

in den Kindergarten in Bollingstedt, 

werden Sie hiermit eingeladen. 

 

Melf Jürgensen 

Vorsitzender 

 

Tagesordnung 

 

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 

3. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 

15.09.2025 

4. Feststellung der Tagesordnung 

5. Einwohnerfragestunde 

6. Bericht der Kindergartenleitung 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bollingstedt-Wappen.png
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7. Bewilligung der neuen Konzeption des Kindergartens 

8. Beratung und Beschlussfassung über die Bewilligung von Fortbildungsmaßnahmen 

des Personals 

9. Gewinnung von Personal für die praxisintegrierte Ausbildung 

10. Terminfestsetzung für die Besichtigung von Kindergartenspielplätzen 

11. Anfragen und Mitteilungen 
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B E K A N N T M A C H U N G 
 

 

Gemeinde Hüsby 

Hüsby, den 04.02.2026  

 

 

 

 

 

E i n l a d u n g 
 

Zur 17. öffentlichen Sitzung der 

Gemeindevertretung 

am Dienstag, dem 17. Februar 2026, um 19:30 Uhr, 

in den Dorfkrug in Hüsby,   

werden Sie hiermit eingeladen. 

 

 

Nico Zarnekow 

Bürgermeister 

 

Tagesordnung 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

2. Einwohnerfragestunde 

3. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung 

vom 09.12.2025 

4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 

09.12.2025 

5. Feststellung der Tagesordnung 

6. Bericht des Bürgermeisters 

7. Berichte aus den Ausschüssen 

8. Eröffnungsbilanz der Gemeinde Hüsby zum 01.01.2024 

9. Beratung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2024 
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10. Bericht des Bürgermeisters über die geleisteten über- und außerplanmäßigen 

Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2024  

11. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltsplanung 2026 mit Ergebnis -

und Finanzplan sowie Stellenplan  

12. Interessenbekundung der Beteiligung an der Sozialstation Silberstedt und 

Umgebung gGmbH (bisher Sozialstation Silberstedt und Umgebung e.V)  

13. Standort Bäckerbox  

14. Mitteilungen 

15. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen zu der Niederschrift über den 

nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 09.12.2025 

16. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 

17. Mitteilungen 

 

 

 

Zu Punkt 15 bis 17 wird Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt werden. 
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Amt Arensharde 
Der Amtsvorsteher 

Zentrale Dienste & Bildung 
 

         Silberstedt, den 05.02.2026 
 
 

Einladung 
 
 

Der Schulleiterwahlausschuss des Amtes Arensharde tagt öffentlich am  
 

Montag, den 16. Februar 2026, 18:00 Uhr,  
im Sitzungssaal der Amtsverwaltung Arensharde, Silberstedt 

 
 

Zu dieser Sitzung ist jedermann herzlich eingeladen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Raoul Pählich 
Amtsvorsteher 
 
 

Tagesordnung 
 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung 

 
2. Kurze Vorstellungsrunde 

 
3. Wahl einer Protokollführerin 

 
4. Wahl eines/einer Vorsitzenden 

 
5. Erläuterung des Ablaufes 

 
a) Verfahren Schulleiterbesetzung 
b) Schulleiterwahlausschuss 

 
6. Vorstellungsgespräch 

 
7. Beratung und Entscheidung 

 
8. Verkündung des Ergebnisses 

 
 
Zu den Tagesordnungspunkten 6-8 wird der Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt werden. 
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Bekanntmachung  
der Gemeinde Jübek 

 

Veröffentlichung im Internet des Entwurfs über die 3. vereinfachte Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 17 „Hochmoor“ der Gemeinde Jübek 

 nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 03.02.2026 gebilligte und zur 

Veröffentlichung im Internet bestimmte Entwurf über die 3. vereinfachte Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 17 „Hochmoor“ der Gemeinde Jübek für das Gebiet im Süden des 

Bebauungsplanes Nr. 17 „Hochmoor“ und der Straße „Süderacker“, umfassend die 

Flurstücke 196, 197 und 198 der Flur 6 in der Gemarkung Jübek und die Begründung sind 

gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB für die Dauer der Veröffentlichungsfrist 

vom 09.02.2026 bis 13.03.2026 

im Internet veröffentlicht und können unter folgender Internetseite eingesehen werden:  

- www.bob-sh.de 

- www.amt-arensharde.de (unter der Rubrik: Aktuelles/Bürgerbeteiligung und  

Bauleitplanung) 

Von einer Umweltprüfung wird abgesehen, weil die Änderung des Bebauungsplanes 

nach § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren aufgestellt wird. 

Gemäß § 3 Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz Nummern 1 bis 4 BauGB wird auf  

Folgendes hingewiesen:  

-  Stellungnahmen können während der Dauer der oben genannten  

   Veröffentlichungsfrist abgegeben werden.  

-  Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden. Eine elektronische  

   Übermittlung von Stellungnahmen ist zum Beispiel wie folgt möglich:  

• per E-Mail:  klein@amt-arensharde.de 

• über    www.bob-sh.de 

Bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch auf anderem Weg abgegeben  

werden. Für eine Abgabe von Stellungnahmen auf anderem Weg bestehen zum Beispiel 

folgende Möglichkeiten:  

 

 

 

 

http://www.bob-sh.de/
http://www.amt-arensharde.de/
mailto:klein@amt-arensharde.de
http://www.bob-sh.de/
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- Zur Niederschrift bei: 

Amt Arensharde 

Der Amtsvorsteher 

Bauverwaltung 

Hauptstraße 41 

24887 Silberstedt 

 

- Schriftliche Stellungnahmen direkt an: 

 

Amt Arensharde 

Der Amtsvorsteher 

Bauverwaltung 

Hauptstraße 41 

24887 Silberstedt 

 

-  Für nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gilt gemäß § 4a Absatz 5 Satz 1  

BauGB, dass Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht  

rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung über die 3. vereinfachte 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Hochmoor“ unberücksichtigt bleiben können, 

sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 

Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.  

-  Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB  

bestehen folgende andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten gemäß  

§ 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB:  

   

• Der Entwurf und die Begründung liegen während der oben angegebenen  

Veröffentlichungsfrist in der Amtsverwaltung Arensharde, Bauverwaltung, 

Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt, Zimmer-Nr. 112 während folgender Zeiten  

 

montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  

donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr                   

 

öffentlich aus.   
 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 erster Halbsatz BauGB 

zusätzlich in das Internet unter folgender Internetseite eingestellt: www.amt-arensharde.de 

(unter der Rubrik: Aktuelles/Bürgerbeteiligung und Bauleitplanung) 

 

Die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt 

dieser Bekanntmachung sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB  

über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. Der  

http://www.amt-arensharde.de/
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Digitale Atlas Nord ist das zentrale Landesportal des Landes Schleswig-Holstein im  

Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB, erreichbar unter www.schleswig-

holstein.de/bauleitplanung.  
  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6  

Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit  

§ 3 BauGB und dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne  

Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der  

Prüfung.  Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt  

„Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), das mit ausliegt. 
 

Silberstedt, d. 06.02.2026 

 

Amt Arensharde 

Der Amtsvorsteher 

Im Auftrage 

                                      L.S. 

 
Klein 
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                          Übersichtsplan 
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Widmungsverfügung der Gemeinde Schuby 

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schuby hat in Ihrer Sitzung vom 02.02.2026 die 

Straßen „An der Bahn“, „Breewisch“ und „Engacker“ für den öffentlichen Verkehr 

gewidmet. Die Widmungsverfügung ist nachstehend abgedruckt und wird hiermit 

öffentlich bekanntgemacht. 

 

Silberstedt, d. 06.02.2026 

Amt Arensharde 

Der Amtsvorsteher 

Im Auftrage 

(L.S.) 

Klein  

 

Widmungsverfügung 

Gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, in der Fassung 

vom 25.11.2003 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein S. 631, ber. 2004, S. 

140), werden aufgrund der Beschlussfassung der Gemeindevertretung Schuby vom 

02.02.2026 folgende Flurstücke für den öffentlichen Verkehr gewidmet: 

„An der Bahn“     Flur 17 in der Gemarkung Schuby 

       Flurstück 119 

 

„Breewisch“      Flur 17 in der Gemarkung Schuby 

       Flurstücke 115, 143 und 179   

 

„Engacker“      Flur 20 in der Gemarkung Schuby 

       Flurstück 172 

 

Die genaue Lage ist in der anliegenden Karte dargestellt. 

 

Diese Flurstücke werden gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 a StrWG als Ortsstraßen eingestuft. 

 

Gegen diese Verfügung kann binnen einer Frist von einem Monat nach dem Tage der 

letzten Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 

oder zur Niederschrift bei dem Amtsvorsteher des Amtes Arensharde, Hauptstraße 41 in 

24887 Silberstedt, einzulegen. 
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Silberstedt, d. 06.02.2026 

 

Amt Arensharde 

Der Amtsvorsteher 

Im Auftrage 

(L.S.) 

Klein  

                                                                                              

 

 

                                            Lageplan „An der Bahn“ und „Breewisch“ 
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Lageplan „Engacker“ 
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Bekanntmachung 

Die Gemeinde Schuby hat in Ihrer Sitzung am 02.02.2026 beschlossen, eine Teilfläche 

der öffentlichen Straße „Langredder“ einzuziehen. Die Einziehungsverfügung ist 

nachstehend abgedruckt und wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

 

Silberstedt, d. 06.02.2026 

Amt Arensharde 

Der Amtsvorsteher 

Im Auftrage 

Klein 

 

Einziehungsverfügung 

 

Gemäß § 8 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 25.11.2003 (Gesetz- und Verordnungsblatt 

Schleswig-Holstein S. 631, ber. 2004, S. 140), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. 

April 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 430) wird aufgrund der Beschlussfassung der 

Gemeindevertretung Schuby vom 02.02.2026 folgendes Flurstück eingezogen: 

Teilstück der Straße „Langredder“  

Flurstück 1/1 der Flur 19 in der Gemarkung Schuby 
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                             Lageplan

 
 

 

Gegen diese Verfügung kann binnen einer Frist von einem Monat nach dem Tage der 

letzten Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 

oder zur Niederschrift beim Amtsvorsteher des Amtes Arensharde, Hauptstraße 41 in 

24887 Silberstedt, einzulegen. 

 
Silberstedt, d. 06.02.2026 

Amt Arensharde 

Der Amtsvorsteher 

Im Auftrage 

 

Klein 
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Bekanntmachung 
 
Die durch die Gemeindevertretung Schuby am 02.02.2026 beschlossene  
3. Nachtragssatzung zur Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Schuby wurde durch 
die Bürgermeisterin ausgefertigt. 
 
Diese Nachtragssatzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
Silberstedt, d. 06.02.2026 
 
Amt Arensharde 
Der Amtsvorsteher    
Im Auftrage 
 
 
Klein                           (L.S.) 
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3. Nachtragssatzung 
zur Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Schuby 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und des § 45 Straßen- 
und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 02.02.2026 folgende Satzung 
erlassen: 
 
 
 
Die Anlage gem. § 2 Abs. 1 der Straßenreinigungssatzung erhält folgende 
Fassung: 
 

 
Anlage gem. § 2 Abs. 1 der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Schuby  

 
Straßenverzeichnis 

 
Für die nachstehenden Straßen wird die Reinigung in der Frontlänge den Eigentümern 
der anliegenden Grundstücke auferlegt: 

 
a) Innerhalb der geschlossenen Ortslage: 
Am Ochsenweg 
Am Teich 
An der Bahn 
Bahnhofstraße 
Birkenweg 
Boyebüll 
Breewisch 
Bührenbarg 
Dellenstraße 
Deelacker 
Dorfstraße 
Drosselgang 
Elbinger Straße 
Engacker 
Fehrsweg 
Guhlstedt 
Hauptstraße 
Hebbelweg 
Husumer Straße 
Klaus-Groth-Straße 
Langacker 
Langredder 
Lürschauer Weg 
Marschenkamp 
Neukruger Weg 
Nissensgang 
Nordring 
Osterstieg 
Osterstraße 
Putjeberg 
Putjeredder 
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Ringstraße 
Roßweg 
Schleswiger Straße 
Schmiedehoff 
Schulweg 
Schwadbarg 
Spaneng 
Süderstraße 
Theoder-Storm-Straße 
Thingstraße 
Thorsweg 
Tuckerredder 
Weideweg 
Westring 
Wiesengrund 
Wohrtacker 
Zickzackredder 
 
b) Außerhalb der geschlossenen Ortslage: 
Hüsbybrücke 
Kroyredder 
 
 
Diese Nachtragssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 
 
Schuby, d. 06.02.2026 
 
 
 
Schulze 
Bürgermeisterin (L.S.) 
 

 

 

 


